
Im Land Brandenburg wird ab 
dem Jahr 2025 die Grundsteuer 
neu berechnet. Immobilieneigentü-
merinnen und -eigentümer müssen 
hierfür den Finanzämtern bereits 
2022 aktuelle Daten zur Verfügung 
stellen. Was konkret zu tun ist, wis-
sen die Immobilienprofi s von Spree 
Immobilien Beeskow und VENT-
Immobilien Bad Saarow

Die Grundsteuer wird jährlich für 
das Eigentum an Grundstücken er-
hoben. Bislang beruhte sie in Bran-
denburg auf den Einheitswerten 
aus dem Jahr 1935. Nun steht eine 
Überarbeitung an: Ab 2025 soll der 
tatsächliche Immobilienwert die Ba-
sis für die Berechnung der Steuer 
bilden. Das Ziel ist es, das Steuerauf-
kommen insgesamt auf dem jetzigen 
Niveau zu halten, aber die Verteilung 
sozial gerechter zu gestalten. „Ob 
es für die Eigentümerinnen und Ei-
gentümer teurer wird, lässt sich also 
pauschal nicht sagen. Es kommt auf 
das Grundstück, das Gebäude und 
die Nutzungsart an“, weiß Sascha 
Schenk, Geschäftsführer von Spree 
Immobilien Beeskow und VENT-
Immobilien Bad Saarow.

Stichtag: 01.01.2022
Die Finanzämter nehmen bereits 
2022 die Neubewertungen für die 
Immobilien in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich 
vor.
Dabei sind sie 
auf die Mit-
w i r k u n g 
der Eigen-
tümer in-
nen und 
Eigentü-
mer ange-
wiesen. 
Für Wohn-
grundstücke 
sind beispiels-
weise folgende 
Informationen not-
wendig: 
• Lage des Grundstücks
• Grundstücksfl äche
• Bodenrichtwert
• Gebäudeart
• Wohnfl äche
• Baujahr des Gebäudes
• ortsübliche Miete

Der Stichtag für alle Angaben ist der 
01.01.2022.

Spree Immobilien Beeskow
Nicole Gade

Berliner Straße 1
15848 Beeskow

Tel.: 03366-23829
www.spree-immobilien-beeskow.de

Vent Immobilien Bad Saarow
Sascha Schenk

Fürstenwalder Chaussee 3b
15526 Bad Saarow
Tel.: 033631-58 130

www.vent-immobilien.de

Neue Grundsteuer: 
Diese Angaben braucht das Finanzamt jetzt

B A D  S A A R O W

IMMOBILIEN
B E E S K O W

IMMOBILIEN

Elektronische Übermittlung
Die Daten müssen in einer sogenann-
ten Feststellungserklärung an die 

Finanzämter übermittelt 
werden. Zum Teil 

schreiben die Fi-
nanzämter hier-

für die Eigen-
tümerinnen 
und Ei-
gentümer 
gesondert 
an. Zum 
Teil er-
folgt die 

B e k a n n t -
machung auf 

anderen We-
gen. Es ist also 

auch Eigeninitiative 
gefragt. Voraussichtlich ab 

Juli können die Eigentümerinnen 
und Eigentümer ihre Informationen 
über die Online-Plattform ELSTER 
an die Finanzämter weitergeben. Nach 
derzeitigem Stand läuft die Frist hier-
für bis zum 31.10.2022. 
„Bis zur Abgabe der Daten bleibt also 
noch etwas Zeit. Aber wer die notwen-
digen Informationen nicht zur Hand 
hat, sollte jetzt damit anfangen, sie in 

Erfahrung zu bringen“, sagt Sascha 
Schenk. „Sonst könnte es am Ende 
doch knapp werden.“

Sind die Daten richtig und vollstän-
dig?
Wenn Sie die notwendigen Informa-
tionen zur Berechnung der neuen 
Grundsteuer nicht vorliegen haben 
oder unsicher sind, können Sie externe 
Unterstützung in Anspruch nehmen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Spree Immobilien Beeskow und 
VENT-Immobilien Bad Saarow ken-
nen den Markt in der Region gut und 
helfen gern. So können Sie sicherge-
hen, dass Ihre Daten ordnungsgemäß 
und fristgerecht beim Finanzamt an-
kommen.

Immobilien in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich 

Dabei sind sie 

grundstücke 
sind beispiels-
weise folgende 
Informationen not-

Finanzämter übermittelt 
werden. Zum Teil 
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nanzämter hier-

für die Eigen-

machung auf 
anderen We-
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Die neue Grundsteuer wirft ihre Schat-
ten voraus. Zwar kommt sie erst 2025. 
Doch schon in diesem Jahr müssen Grund-
stücks- und Immobilienbesitzer die aktu-
ellen Angaben zu ihrem Eigentum an die 
Finanzämter melden. Wie Grundbesitzer 
Schritt für Schritt vorgehen können, er-
klärt Christoph von Klitzing, Rechts-Ex-
perte bei Schwäbisch Hall.          
Egal ob selbstgenutzt oder vermietet – ab 
2025 werden Grundstücke und Gebäu-
de neu besteuert. Das Ziel: Eine gerechte-
re Grundsteuerberechnung. Bei der dafür 

notwendigen Neubewertung ist „Amts-
hilfe“ gefordert: Jeder, der ein Grund-
stück oder eine Immobilie besitzt, muss 
die Daten für die Ermittlung des Grund-
steuerwerts rechtzeitig den zuständigen 
Behörden liefern – in Form der Grundsteu-
ererklärung.         
1. Aufmerksam verfolgen, was die Be-
hörden kommunizieren          
Grundstücks-, Wohnungs- und Hausbesit-
zer müssen seit dem 1. Januar damit rech-
nen, zur Abgabe der Grundsteuer- oder 
Feststellungserklärung aufgefordert zu 

Amtshilfe für die neue Grundsteuer – 
Was jetzt auf Hauseigentümer zukommt

werden. „Die Aufforderung soll im Früh-
jahr durch eine öffentliche Bekanntma-
chung erfolgen. Daher sollten Eigentümer 
genau im Auge behalten, was die Behörden 
kommunizieren“, rät von Klitzing. Einzel-
ne Gemeinden haben bereits zu den ge-
planten Umsetzungsschritten informiert.          
2. Prüfen, welche Angaben im jeweiligen 
Bundesland benötigt werden         
Obwohl ein bundesweites Modell der neu-
en Grundsteuer entworfen wurde, nutzen 
einige Bundesländer eine Öffnungsklausel 
und haben eigene Modelle entwickelt. Da-
runter Baden-Württemberg, Bayern, Hes-
sen, Niedersachsen, Sachsen, Hamburg 
und das Saarland. „Es lohnt sich zu prü-
fen, welche Angaben in welchem Bundes-
land zu machen sind, denn durch die un-
terschiedlichen Modelle können diese 
variieren“, erklärt der Rechtsexperte.         
3. Vorhandene Unterlagen sichten und 
neue Dokumente anfordern         
Übermittelt werden müssen Informationen 
zur Art, Lage und Fläche des Grundstücks, 
der Bodenrichtwert, bei Immobilien die 
Wohnfläche, Baujahr, Immobilienart und 
sogar die Anzahl der Garagenstellplät-
ze. Entscheidend für alle Angaben ist der 
Stand zum 1. Januar 2022. Viele der Daten 
sind im Grundbuchblatt, dem Kaufvertrag, 
dem alten Grundsteuerbescheid oder der 
Betriebskostenabrechnung zu finden. Gut 
zu wissen: Der Bodenrichtwert ist online 
einsehbar (https://www.bodenrichtwerte-

boris.de/borisde/?lang=de) oder kann im 
örtlichen Wohnungs- oder Bauamt ange-
fragt werden. Das Katasteramt kann bei 
der Ermittlung der Grundstücksfläche hel-
fen. „Früh aktiv zu werden, zahlt sich aus, 
denn der Zeitaufwand für die Beschaffung 
fehlender Dokumente ist nicht zu unter-
schätzen, zumal auf die Ämter eine Anfra-
gewelle zurollen wird“, weiß von Klitzing.         
4. Abgabe der Grundsteuer- bzw. Fest-
stellungserklärung       
Die Grundsteuererklärung kann ab dem 
1. Juli 2022 über die Steuer-Onlineplatt-
form ELSTER elektronisch an das Finanz-
amt übermittelt werden. Nach derzeitigem 
Stand ist die Abgabe bis zum 31. Oktober 
2022 möglich. „Informationen zu den Ein-
reichverfahren und Fristen der einzelnen 
Bundesländer erhalten Hauseigentümer 
bei den zuständigen Finanzämtern“, so der 
Schwäbisch Hall-Experte.      
Blick in die Zukunft: Wird die Grund-
steuer teurer?       
Bis zum Inkrafttreten der neuen Grund-
steuer gelten die bestehenden Regelun-
gen. Grundstücks- und Immobilienbesit-
zer beschäftigt jedoch die Frage, ob sie 
ab 2025 mehr zahlen müssen. Die Ein-
schätzung des Experten: „Der Wert vieler 
Grundstücke ist in den vergangenen Jahr-
zehnten stark gestiegen. Liegt der bisheri-
ge Wert weit unter dem neuen Wert, wird 
die ab 2025 zu zahlende Grundsteuer vor-
aussichtlich höher ausfallen.“
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(vz). Die Preise auf dem Immobilien-
markt kennen seit langem nur noch 
eine Richtung: alles wird immer teu-
rer. Ein Mangel an Baugrundstücken, 
steigende Baukosten und inzwischen 
auch eine zunehmende Materialknapp-
heit lassen den Traum vom Neubau im 
Grünen schnell zur Utopie werden.
„In dieser Situation halten immer mehr 
Interessenten Ausschau nach einer ge-
brauchten Immobilie“, weiß Heiko Pütt-
cher, Vorstand beim Verein zur Quali-
täts-Controlle am Bau (VQC). „Aber 
auch hier übersteigt die Nachfrage bei 
weitem das Angebot an bezahlbaren 
Objekten.“ Die Gefahr sieht Püttcher 
darin, aus der Not heraus eine emoti-
onale Entscheidung zu treffen und sich 
die Immobilie schön zu reden.
„Dies ist nur zu verständlich, wenn 
man lange nach dem passenden Haus 
oder der passenden Wohnung gesucht 
hat und nun endlich fündig wurde“, 
so Püttcher weiter. „Vielleicht hat man 
aufgrund der angespannten Marktsi-
tuation bereits Kompromisse gemacht 
und will nun keine weitere Chance ver-
passen.“
Auch wenn man lange danach gesucht 
hat: Gebrauchte Immobilien nicht 
„schön reden“.
Gerade wenn vermeintlich alles 
stimmt, wäre es laut Heiko Püttcher 
sinnvoll, einen Bausachverständigen 
hinzuzuziehen, bevor man den Kauf-
vertrag unterschreibt. „Ein unabhängi-
ger Bausachverständiger betrachtet die 
ersehnte Immobilie nüchtern und neut-
ral nur anhand seiner Expertise“, erläu-
tert der Bauprüfer. „Hier kann Sie die 
Einschätzung des Experten im besten 
Fall vor einem großen Fehler bewah-
ren.“
Solch eine Begutachtung müsse nicht 
aufwändig sein. Eine einmalige Be-
gehung reiche in der Regel bereits für 
eine sinnvolle Einschätzung der Im-
mobilienqualität: „Bauingenieure oder 
Architekten beschäftigen sich seit Jah-
ren oder Jahrzehnten mit Bauqualität“, 
so Püttcher. „Das ist ihr täglich Brot. 
Sie wissen genau, worauf sie achten 
müssen, wenn sie mit Ihnen durch die 
Wohnung oder das Haus gehen.“
Dabei müsse aber auch klar sein, wo 
die Grenzen solch einer Beratung lä-
gen. Die Ortsbegehung beschränke sich 
naturgemäß auf eine visuelle Prüfung 
des Objektes und damit auf erkennbare 
Mängel und Schäden. Verdeckte Män-
gel könnten nicht begutachtet, höchs-
tens durch den „siebten Sinn“ eines er-
fahrenen Bausachverständigen erahnt 
werden.
„Natürlich wird wohl kein Bausach-
verständiger die Mängel- und Scha-
denfreiheit der Begutachtungsobjek-
te garantieren“, so Püttcher weiter. Um 
dies zu ermöglichen, müssten umfang-

Bestandsimmobilien vor dem Kauf 
unabhängig prüfen lassen

reiche, invasive und auch teure Unter-
suchungen durchgeführt werden, die in 
keinem Verhältnis zum Ergebnis stün-
den.
„Letztlich ist eine Beratung vor dem 
Kauf, wie sie auch vom VQC angebo-

ten wird, eine wertvolle Option, um 
das Risiko beim Immobilienkauf zu 
vertretbaren Kosten zu reduzieren“, so 
Heiko Püttcher abschließend.

Quelle: Verein zur 
Qualitäts-Controlle am Bau (VQC)
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Ein Wohnungsumzug ist immer ein be-
deutendes Ereignis. Da sollte man sich 
vorher informieren, mit welchem Un-
ternehmen man diese Herrausforde-
rung stemmen kann.
Das Fürstenwalder Unternehmen S. Sa-
chau Umzüge stellt auf dieser Seite sein 
Leistungsspektrum vor.
Privatumzüge: 
Egal, ob Voll- oder Teilumzug, wir ste-
hen Ihnen mit Rat und Tat in sämtlichen 
Fragen zur Seite. Rufen Sie uns an und 
vereinbaren einen Termin zur Besich-
tigung Ihrer Wohnung. Wir realisieren 
Ihren Umzug, abgestimmt auf Ihre per-
sönlichen Wünsche. 
Büro-, Gewerbe- und Objektum-
züge:
Für Firmen, Ämter, Praxen und Behör-
den bieten wir von Einzelleistungen bis 
zum Komplettservice viele Varianten 
an, so zum Beispiel Wochenendservice, 
Nacht- und Schichtumzüge. 

Umzug oder eine Wohnungsauflösung? 
Lassen Sie da ruhig die Profis ran!

abgestimmt ist. So können Sie sich be-
quem einige Tage Ruhe gönnen, wäh-
rend Ihr Hausrat sich auf die Reise 
über die verschiedensten Ländergren-

zen begibt.
Handwerkerser-
vice:

• Demontage und Mon-
tage Ihrer Möbel • 
Küchenein- und aus-

bau • Elektriker • Klemp-
ner • Dübelarbeiten (z.B. 
für Bilder, Lampen, Gardi-
nenstangen, Wandregale) • 
weitere Leistungen auf An-

frage wie z.B. Tapezier- und Ma-
lerarbeiten und Reinigungsarbeiten

Lagerung:
• Langfristige Lagerung im nicht tem-
peraturgeführten Lager • Zwischenla-
gerung bei unterschiedlichen Terminen 
des Aus- und Einzuges • Sammellage-
rung für die Zusammenstellung von 

zen begibt.
Handwerkerser-
vice:

• Demontage und Mon-
tage Ihrer Möbel • 
Küchenein- und aus-

bau • Elektriker • Klemp-
ner • Dübelarbeiten (z.B. 
für Bilder, Lampen, Gardi-
nenstangen, Wandregale) • 
weitere Leistungen auf An-

frage wie z.B. Tapezier- und Ma-
lerarbeiten und Reinigungsarbeiten

Wohnungsaufl ösungen: 
Wir räumen auf Wunsch besenrein, 
verwerten aber kein Inventar. Es wird 
alles entsorgt oder auf Kundenwunsch 
zu einem Verwerter gefahren, Gar-
dinenstangen und Haken aus 
der Wand ge-
nommen und 
besenrein über-
geben.
Auslandsumzüge:
Wir realisieren Um-
züge aller Bereiche 
in die ganze Welt. Da 
besonders bei Umzü-
gen in Länder, die nicht 
zur EU gehören, in jedem Fal-
le spezifi sche Einfuhrbestimmungen 
gelten, helfen wir Ihnen bei der Zusam-
menstellung der nötigen Dokumente 
und Formulare. Gemeinsam mit unse-
ren Kunden erarbeiten wir eine Check-
liste, die individuell auf Ihre Wünsche 

Beiladungen zum Fernverkehr
Weitere Serviceleistungen:
• Entsorgung von Sperrmüll nach Wie-
geschein, Packmaterialien für den Um-
zug auch leihweise. 
Egal ob ein Umzug innerhalb eines Or-
tes oder ins Ausland erfolgen soll, in je-
dem Fall garantieren wir von der An-
frage bis zur Abholung des Packmate-
rials eine individuelle Beratung und Be-
treuung entsprechend Ihrer konkreten 
Vorstellungen.
Wir informieren Sie gern persönlich 
über unsere Leistungen und freuen uns 
darauf, auch Ihren Umzug realisieren 
zu dürfen! 
Ihre Fa. S. Sachau Umzüge
15517 Fürstenwalde, 
Ehrenfried-Jopp-Str. 18, 
Telefon: 03361 5464, 
Fax-Nr: 03361 308973,
info@sachau-umzuege.de, 
www.sachau-umzuege.de

Umwelt schonen. 
Energien schonen. 
Geldbeutel schonen.

Das ist kein Widerspruch, 
sondern der Grundgedanke
unseres zinsgünstigen Kreditprogramms. 
Denn das bringt Sie Ihrem 3-Liter-Haus 
entscheidend näher. 
Wie? Kommen Sie jetzt bei uns vorbei
oder informieren Sie sich unter 
www.vrbfw.de.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Jetzt

Eigenheim 

klimafit

machen!
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Für Verkäufer und Käufer

Sie möchten Ihr Einfamilienhaus, 
Ihre Eigentumswohnung oder Ihr 
Grundstück verkaufen?
Dann sind Sie bei mir genau rich-
tig.
Der Verkauf einer Immobilie wel-
cher aus verschiedensten Gründen 
erfolgt, ist meist mit vielen Emotio-
nen und Erinnerungen verbunden. 
Deshalb ist es mir wichtig, dass 
ich meinen Verkäufern das Gefühl 
gebe, dass Ihre Immobilie bei mir in 
guten Händen liegt. Gern bewerte 
ich Ihre Immobilie als zertifizierte 
Immobilienmaklerin marktgerecht 
und aus meinen Erfahrungen seit 
2011. Als Immobilienmaklerin für 
den Landkreis Oder Spree, ist es 
mein Ziel Sie optimal im Verkaufs- 
sowie Kaufprozess zu beraten und 
zu begleiten. 

Mein Leistungsangebot
- eine sach- und fachgerechte 
Wertermittlung ihrer Immobi-
lie
- Erarbeitung eines qualifizier-
ten Exposés sowie die Einholung 
benötigter Unterlagen, 
- Erstellung eines notwendigen 
Energieausweises

- Organisation und Begleitung 
von Besichtigungen
- Erarbeitung eines Vorvertra-
ges für Klärung von Fragen 
bzgl. der Kaufpreiszahlung, der 
Beleihung, des Freizuges und 
des Besitzüberganges
- Persönliche Begleitung zur no-
tariellen Beurkundung und dem 
Besitzübergang
- Betreuung von Suchinteressen-
ten
Ich versichere Ihnen eine profes-
sionelle Beratung, einen erfolgrei-
chen Verkauf Ihrer Immobilie bis 
hin zur Schlüsselübergabe.

Zögern Sie nicht mich anzurufen.
Sie sparen Zeit und Geld.
Ich freue mich über Ihren Anruf.

IHRE ANTJE WINKLER

Lindenstr. 11a, 15848 Rietz Neu-
endorf / OT Ahrensdorf
Tel: 033677/626234
Mobil: 0160 92003704
Email: kontakt@die-winkler-
immobilien.de
Homepage: 
www.die-winkler-immobilien.de

Für Sie vor Ort

SIE SPAREN ZEIT UND GELD!

Sensible Problemzonen – auch 
Häuser kennen das. Bei Sanie-
rungen treten im Mauerwerk 
besonders die Stellen zutage, 
die durch Feuchte und Salze 
belastet sind. Dort bröckelt der 
Putz, es zeigen sich feuchte Fle-
cken und Ausblühungen.

Seit mehr als 40 Jahren arbei-
ten Hersteller an der Entwick-
lung spezieller Sanierputze. Sie 
zeichnen sich durch ihre ver-
minderte kapillare Leitfähig-
keit aus. Dadurch verhindern 
sie, dass Wasser in flüssiger 
Form die Putzoberfläche er-
reicht – es verdunstet bereits im 
Sanierputzquerschnitt. In gelös-
ter Form mittransportierte Sal-
ze werden dabei im Sanierputz 
dauerhaft eingelagert und er-
reichen die Oberfläche erst gar 
nicht. Diese Spezialmörtel ge-
ben aber trotzdem Wasser als 
Wasserdampf an die Luft ab, so 
dass Mauern weiter austrock-
nen. So werden Feuchteflecken, 
Salzausblühungen und in der 
Folge unweigerliche Schäden 
unterbunden.

Die Wissenschaftlich-Techni-
sche Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und Denk-
malpflege e. V. (WTA) gibt seit 
1985 ein Merkblatt zu Sanier-
putzen heraus, das immer wie-
der aktualisiert wird, um die 
Einsatzmöglichkeit und Wirk-
samkeit dieser Produktgrup-
pe differenziert zu beschrei-
ben. “Viele Hersteller lassen 
ihre Produkte von der WTA zur 
Qualitätssicherung zertifizie-
ren”, sagt Heiko Faltenbacher, 
Prokurist und Leiter Marketing 
bei Heck Wall Systems. Das Un-
ternehmen aus dem oberfränki-
schen Marktredwitz hat bereits 
die vierte Generation seines Ra-
jasil-Sanierputzsystems auf den 
Markt gebracht und arbeitet 

kontinuierlich an der weiteren 
Entwicklung. Verbesserungen 
in der Zusammensetzung führ-
ten dazu, dass sich die wasser-
abweisenden Eigenschaften des 
Putzes schneller bereits wäh-
rend des Trocknungsprozesses 
entfalten. Das verhindert, dass 
Salze in den frischen Sanierputz 
einwandern können und erhöht 
damit die Haltbarkeit erheblich. 
Auch die Haft- und Verarbei-
tungseigenschaften werden da-
durch optimiert.

Doch der Sanierputz alleine 
kann nicht alle Feuchteproble-
me lösen, warnt Faltenbacher. 
Letztlich bekämpft er nur die 
Symptome. Die Ursachen des 
Wassereintritts ins Mauerwerk 
sollten daher stets durch Ab-
dichtungsmaßnahmen behoben 
werden. Unter Umständen emp-
fiehlt es sich, eine nachträgliche 
Horizontalsperre einzubauen, 
die das Aufsteigen von Feuch-
tigkeit aus dem erdberührten 
Bereich verhindert. Dazu ste-
hen spezielle Injektionsmit-
tel, z. B. Injektionscremes, zur 
Verfügung. In anderen Fällen 
ist ein fachgerechter Anschluss 
des Haussockels ans Erdreich 
nötig. Oder das mit Erde um-
gebene Mauerwerk muss abge-
dichtet werden.

“Meistens greift bei einer Sa-
nierung ein System verschiede-
ner Komponenten”, so die Er-
fahrung des Experten. Sein Rat: 
Überall dort, wo Feuchtigkeit 
und Salze dem Mauerwerk zu 
schaffen machen, sollten Fach-
leute zuerst eine gründliche Be-
standsaufnahme vornehmen. 
“Sanierputze bilden aber immer 
einen zentralen Baustein, wenn 
es darum geht, Mauern langfris-
tig vor Schäden zu schützen.”

www.wall-systems.com

Mauern langfristig 
vor Feuchteschäden schützen

Vom Eigenheim bis zum Mehrfamilien-
haus: Im Landkreis Oder-Spree wurden 
im vergangenen Jahr 840 neue Wohnun-
gen gebaut. Das teilt die Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 
unter Berufung auf aktuelle Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes mit. Danach 
flossen in den Neubau Investitionen in 
Höhe von rund 220 Millionen Euro. „Zu-
sätzliche Wohnungen sind ein wichtiger 
Beitrag gegen steigende Mieten. Wichtig 
ist dabei das bezahlbare Segment. Und 
es kommt vor allem darauf an, dass im 
sozialen Wohnungsbau noch mehr getan 
wird“, sagt Astrid Gehrke.
Die Bezirksvorsitzende der IG BAU 
Oderland sieht insbesondere die Politik 
in der Pflicht. Der Wohnungsbau in der 
Region könne nur dann Power zeigen, 
wenn in Berlin und Potsdam die richti-
gen Weichen gestellt würden. „Die Bun-
desregierung hat 400.000 neue Wohnun-
gen pro Jahr versprochen. Ein Viertel 
davon sollen Sozialwohnungen sein. Von 
diesem Ziel ist die Ampel-Koalition noch 
weit entfernt. Hier ist aber auch die Lan-
despolitik gefordert“, so Gehrke. Im ver-
gangenen Jahr sind laut Statistik bundes-
weit lediglich 293.400 neue Wohnungen 
entstanden – 4,2 Prozent weniger als im 
Vorjahr. Zudem erschweren knappe Bau-
materialien, steigende Energiepreise, In-

Kreis Oder-Spree: 840 neue Woh-
nungen im vergangenen Jahr gebaut

flation und steigende Bauzinsen derzeit 
den Neubau, so die Gewerkschaft. Hinzu 
kämen ein hoher Fachkräftebedarf und 
unzureichende staatliche Förderungen.
Um vor allem „den lahmenden Bau von 
Sozialwohnungen voranzubringen“, 
schlägt die IG BAU ein „Sonderpaket 
sozialer Wohnungsbau“ vor. Die Mehr-
wertsteuer auf Sozialwohnungen sol-
le von 19 auf sieben Prozent abgesenkt 
werden. Der Bau einer staatlich geför-
derten Wohnung würde nach Angaben 
der Gewerkschaft so um zehn Prozent 
günstiger. „Außerdem müssen Bund und 
Länder dringend das Baurecht vereinfa-
chen. Es wird höchste Zeit, dass Geneh-
migungsverfahren schlanker und schnel-
ler werden. Zwischen Bauantrag und 
Baubeginn geht oft wertvolle Zeit verlo-
ren“, betont Gehrke.
Die IG BAU-Bezirksvorsitzende ver-
weist auf eine enorme Chance, um zu-
sätzlichen Wohnraum zu gewinnen: 
den Umbau bereits bestehender Gebäu-
de. „Im Kreis Oder-Spree schlummert 
ein großes Potential in der Umnutzung 
von Altbauten. So lassen sich bei vielen 
Wohngebäuden, Büro-, Geschäfts- und 
Parkhäusern Dachetagen aufstocken. 
Dazu kommt – durch mehr Homeoffice 
– der Umbau von Büros zu Wohnungen.“ 
Gerade auch mit Blick auf den steigen-
den Wohnraumbedarf für die Menschen, 
die vor dem Krieg aus der Ukraine ge-
flüchtet sind, müssten alle Möglichkeiten 
genutzt werden.
An die Adresse der heimischen Bau-
branche macht die Gewerkschafterin 
deutlich: „Viele Firmen suchen dringend 
Fachkräfte, um die Aufträge bewältigen 
zu können. Aber qualifizierte Maurer 
und Zimmerleute gewinnt nur, wer an-
ständige Löhne zahlt und gute Arbeits-
bedingungen bietet.“ Baubeschäftigte 
sollten sich nicht unter Wert verkaufen 
und auf einer tariflichen Bezahlung be-
stehen. Genug zu tun gebe es allemal, so 
Gehrke.

Quelle: Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt 

Bezirksverband Oderland

Eisenflechter beim Wohnungsneubau: Da-
mit trotz steigender Baupreise mehr bezahl-
barer Wohnraum in der Region entsteht, 
fordert die IG BAU Oderland zusätzliche 
Anstrengungen von der Politik.
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Wohngesunde Raumluft bei Sommerhitze
Wände und Bodenbeläge eher chemi-
sche Schadstoffe ab. Daher ist es für 
eine wohngesunde Raumluft ratsam, 
beim Neubau oder Renovieren emis-
sionsarme Produkte mit dem Güte-
siegel EMICODE zu ver-
wenden.
Ganze 4 Grad wär-
mer kann es bis 
zum Jahr 2100 
auf der Erde 
werden, so das 
Umwel t bu n -
desamt in sei-
nem Szena-
rio. Zugleich 
werden Hitze-
wellen häufiger, 
intensiver sowie län-
ger dauern – auch in 
Deutschland. Klimaforscher 
schätzen, dass in Berlin bereits in 30 
Jahren warme Temperaturen wie in 
Freiburg herrschen könnten. Und die-
se im Breisgau auf Toskana-Niveau 

Sommer, Sonne, Sonnenschein lo-
cken in den warmen Monaten ins 
Freie. Teils steigen die Temperaturen 
aber derart, dass die Räume im Haus 
zum kühleren Zufluchtsort geraten. 
Zumindest für jene, die nicht unterm 

Dach oder in einem ungedämmten 
Zuhause leben. Dort kommen die Be-
wohner noch mehr ins Schwitzen, da 
die Sonne zuerst die Gebäudehül-
le durchdringt und dann die Zimmer 
aufheizt. Wegen der Hitze geben die 

ansteigen. Heiße Tage und hohe Luft-
temperatur wirken sich auch auf das 
Gebäudeinnere aus, vor allem ohne 
eine gute Wärmedämmung.
Gerade in Dachgeschosswohnungen 

kann es im Sommer schnell 
über 30 Grad warm 

werden – und der 
Aufenthalt für die 

Bewohner wird 
zur Tortur. Die 
Hitze hat auch 
Auswirkungen 
auf die Atem-
luft, indem sie 
mehr so ge-

nannte flüchtige 
organische Verbin-

dungen (VOC) aus 
verarbeiteten Baustof-

fen freisetzt. Deshalb sollten 
beim Neubau oder bei Sanierungen 
nur Produkte zum Einsatz kommen, 
die möglichst geringe VOC-Aus-
dünstungen aufweisen. Ein hilfrei-
cher Indikator sind dabei Gütesiegel 
wie beispielsweise der EMICODE. 
Er prüft und zertifiziert verschiede-
ne Produkte für das Bauen, Verle-
gen und Abdichten hinsichtlich ihrer 
Emissionen mit seinem EC1-Label.
Je heißer es ist, desto eher werfen Bo-
denbeläge wie Teppich & Co. Wellen. 
Hier empfiehlt sich ein vollflächiges 
Kleben, um Schadensbilder zu ver-
meiden. Wichtig ist, dass zum Kle-
ben des Belags wohngesunde Pro-
dukte verwendet werden. Auch diese 
sind leicht am gut sichtbaren EMI-
CODE-Label auf ihrer Verpackung 
erkennbar. Um in der Sommerzeit 
selbst im Dachgeschoss einen küh-
len Kopf zu bewahren, lohnt sich 
eine wirksame Dämmung mit Mine-
ralwolle oder auch Holzfaserplatten. 
Damit hat man zugleich eine perfekte 
Wärmedämmung in der kalten Jah-
reszeit. Bauherren holen sich am bes-
ten Rat vom Handwerker, denn auch 
die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rol-
le. Dazu greift der Profi auf eine so 
genannte Dampfbremse zurück, eine 
luftdichte Folie gegen Schimmelbil-
dung.
Wer seine Gebäudehülle inklusive 
Dach dämmt, wird an den heißen Ta-
gen des Jahres dankbar für niedrige-
re Temperaturen sein. Es hilft, zu-
sätzlich die Fensterflächen von außen 
zu verschatten. Nachts und früh mor-
gens heißt es dann Lüften, gerade 
wenn die Fenster luftdicht gedämmt 
sind. Kommt für die Gestaltung des 
Zuhauses Material mit dem EC1-Zer-
tifikat zum Einsatz, sind sich Bewoh-
ner einer wohngesunden Raumluft 
gewiss.
Mehr Informationen zum EC1-Siegel 
unter www.emicode.com

PD-Foto: GEV
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Auf dem Teppich bleiben
mit Bodenbelägen von PREWENA GmbH

Wir verlegen nicht nur Bodenbeläge!
Wir scha�en Wohlfühlatmosphäre für 

privat und Gewerbe

Dr.-Cupei-Str. 3 | 15517 Fürstenwalde
(kurz hinter der Zulassungsstelle im Pintsch-Gewerbegebiet)
Tel: 03361 – 34 39 13 | Fax: 03361 – 34 39 14

Bodenbeläge
In unserem Bodenbelagsstudio �nden Sie eine reichhaltige 
Auswahl an Designbelägen, Fertigparkett- und Laminatböden, 
Teppichböden, Linoleum- und PVC-Belägen.

Fachgerechte Verlegung 
Wir verlegen Ihren Bodenbelag sauber und mit viel handwerkli-
chem Geschick.

Individuelle & ausführliche Beratung

Sprühsaugerverleih & Reinigungsprodukte

Kettel-Service im Geschäft für saubere 
Abschlusskanten

E-Mail: info@prewena.de
www.prewena.de
www.facebook.com/prewena

Wir suchen ab sofort einen

Unbefristet in Vollzeit zur Unterstützung unseres Teams.
Sie sind freundlich, teamfähig und motiviert?
Sie haben Lust, „gemeinsam mit uns an einem Strang zu ziehen“? Super!
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu, 
gerne auch per E-Mail oder rufen Sie uns einfach an!
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Andreas Tulke Tulight-Elektroinstallation
Weinbergsgrund 34 | 15517 Fürstenwalde/Spree
Tel. 03361-32060 | info@tulight-elektro.de | www.tulight.de

U b f i t t i V ll it U t tüt T

Der Vinylboden ist ein wahrer All-
rounder unter den Bodenbelägen und 
besticht durch seine materialbeding-
ten Eigenschaften. Er ist robust, pfl e-
geleicht, rutschhemmend und stoßfest. 
Daher eignet sich der sogenannte De-
signboden auch für stark beanspruch-
te Räume. Dazu zählt das Badezim-
mer, zumal wenn sich Kinder darin 
vergnügen und das Wasser mal wieder 
über den Badewannenrand läuft. Auch 
der Hobbyraum, wo geschreinert, ge-
schraubt, geschwitzt und hin und wie-
der feuchtfröhlich gefeiert wird, benö-
tigt einen gutmütigen Bodenbelag.
Doch um seine Stärken in diesen Räu-
men auszuspielen, muss das Vinyl in 
Form von Dielen, Planken oder Flie-
sen zwingend vollfl ächig auf den Est-
rich geklebt werden. Anders als bei der 
schwimmenden Verlegung ist der Be-
lag dadurch fest mit dem Untergrund 
verbunden. Er rutscht und schwingt 
nicht unter Belastung, sondern bleibt 
an seinem Platz und behält seine Form. 
Optimal für alle, die in ihrem Hobby-
raum Billard oder Darts spielen bezie-
hungsweise Basteln und Werkeln wol-
len.
Ein weiterer Vorteil des geklebten Fuß-
bodenbelags ist die bessere Wärmeleit-
fähigkeit, weshalb man ihn auch pro-
blemlos auf einer Fußbodenheizung 
verlegen kann.Hier empfehlen Profi s 
eine geklebte Verlegung. Sie verrin-
gert den Geh- und Raumschall erheb-
lich. Weiterer Vorteil der Klebemetho-
de: Beschädigte Planken und Elemente 
können ganz einfach ersetzt werden. 
Sie sind ja nicht miteinander über ein 
Klicksystem verriegelt.
Badezimmer stellen hohe Ansprüche 
an Bodenbeläge, zumal wenn sich re-
gelmäßig Kinder darin aufhalten. Da 
gehen schon mal die „Wogen“ hoch und 
der Duschkopf dient als Wasserwerfer. 
Wer den falschen Belag hat, muss auf 
Dauer mit Feuchtigkeitsschäden rech-
nen. Mit Vinyl, sofern es vollfl ächig auf 
den Boden geklebt wird, ist man hinge-
gen auf der sicheren Seite. Dadurch ist 
der Bodenbelag, ähnlich einem Boden 
aus keramischen Fliesen, wasserbe-
ständig. Das gilt allerdings nur, wenn 
die Fugen an den Rändern mit einem 
elastischen Dichtstoff gut abgedich-
tet sind, so dass auch über diesen Weg 
kein Wasser in den Untergrund gelan-
gen kann. Demgegenüber besteht bei 
Klick-Verbindungen immer die Gefahr, 
dass Wasser unter die Fläche gelangt 
und so zu Schäden führt.
Das vollfl ächige Kleben ist eine Ar-
beit für Profi s. Der Handwerker prüft, 
ob der Untergrund genügend fest und 
eben ist. Bei einem geplanten Hobby-
raum im Keller gilt es vor allem beim 
Neubau auf die vorhandene Restfeuch-
te des Untergrunds zu achten. Ist der 
Boden nicht ausreichend trocken, kann 
dies zu Geruchs- und Schimmelbildun-
gen bis hin zur Zerstörung der Boden-

Geklebter Vinylbelag überzeugt 
belagsfl äche führen. Überhaupt spielt 
die Wohngesundheit eine wesentli-
che Rolle. Daher wählt der Profi  aus-
schließlich zertifi zierte, lösemittelfreie 
Verlegwerkstoffe und Dichtungsmate-
rial aus, die ein Umwelt-Siegel wie den 
EMICODE oder Blauen Engel tragen 
und sehr emissionsarm sind. Richtig 
installiert bieten elastische Bodenbelä-
ge im Wunsch-Design höchste Funk-
tionalität bei maximaler Strapazierfä-
higkeit für eine lange Lebensdauer.
Quelle:  IBK / PR Bauen & Wohnen
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Ihr Spezialist für den Innen-
ausbau, Maler-, Sanitär-, 
Fliesen- oder Trockenbau

SAUBER
PREISWERT

ZUVERLÄSSIG

Tel.            0176 786 82 66Tel.            0176 786 82 66Tel.            0176 786 82 66Tel.            0176 786 82 66

Die Schnittstelle von Planer und Bau-
unternehmen ist in Bauprojekten häu-
fig Auslöser für Auseinandersetzun-
gen der beteiligten Parteien. Denn wie 
detailliert der Architekt die Ausfüh-
rung planen muss, ist stets nur im Ein-

zelfall zu beurteilen. Das wirft Fragen 
auf, die nicht selten zu Streitigkeiten 
führen. Rechtsanwältin Jennifer Essig 
von der Arbeitsgemeinschaft Bau- und 
Immobilienrecht im Deutschen An-
waltverein klärt auf. Ist der Entwurf 

für ein Bauvorhaben verabschiedet, 
beauftragt der Bauherr üblicherwei-
se einen Architekten mit der Ausfüh-
rungsplanung. Was in der Theorie zu-

nächst so einfach klingt, führt in der 
Baupraxis häufig zu Schwierigkeiten. 
„Wie detailliert der Architekt eigent-
lich planen muss, das ist eine Frage, 
die oft erst nach Baustart aufkommt 
– nämlich dann, wenn Planer und 
ausführende Gewerke aufeinander-
treffen“, sagt Rechtsanwältin Jenni-
fer Essig. „Zu diesem Zeitpunkt ist es 
für eine streitfreie Projektumsetzung 
dann häufig bereits zu spät. In der Fol-
ge sind langwierige Klärungsprozes-
se nötig.“ Zwar schreibt die HOAI in 
einer Anlage des § 34 Anforderungen 
an die Ausführungsplanung des Ar-
chitekten fest, doch fehle hier ein defi-
nierter Detailierungsgrad. 
„In der Anlage 10 des § 34 HOAI fin-
den sich zwar Anforderungen an die 
Planung des Objekts, doch unter dem 
Strich lassen sich hieraus keine ein-
deutigen Anforderungen an die Spezi-
fikation ableiten“ sagt Essig, Fachan-
wältin für Bau- und Architektenrecht. 
„Das BGH-Urteil von 1987 prägt hier 
noch immer die heutige Rechtspre-
chung: Der Detaillierungsgrad der 
Pläne des Architekten ist im Einzel-
fall zu beurteilen.“
Die Planung: Anleitung zum ferti-
gen Objekt
Die Ausführungsplanung des Archi- 

Ausführungsplanung des Architekten: Der Teufel steckt im Detail

Foto:© ARGE Baurecht/Adobe
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•  Beton-, Granit-, Natursteinverlegung
•  Straßen, Wege, Plätze, Rabatten, 
   Terrassen, Treppen.....
•  Stützwände, Durchlässe
•  Systemzaunanlagen
•  Drainage, Entwässerungssysteme, 
   Palisaden
•  Erdarbeiten jeglicher Art
Unverbindliche Angebotserstellung inkl. 
aller anfallenden Positionen! Rechnung 
kann mit deutscher Steuernummer aus-
gestellt werden.

TP BUDOWNICTWO
Osiecznica ul.Polna 1

66-600 Krosno Odrzanski
                    DE   Tel.:    01515-2075957
                    DE   Tel.:    0048 693 566 542
           E-Mail:  info@tpbudownictwo.eu

Unsere Leistungen:

schnell - preiswert - 

zuverlässig

Holztreppen und 
Türen nach Maß, 
aus bestem Holz 
von Meisterhand, 

Tel.: 0176 786 8266

tekten dient allen Baubeteiligten, in 
erster Linie dem ausführenden Bauun-
ternehmen, als Umsetzungsanleitung. 
„Maßgeblich für den Detaillierungs-
grad der Bauplanung ist daher, dass 
der Bauunternehmer auf ihrer Basis 
das geplante Bauvorhaben erfolgreich 
umsetzen kann.“ Dabei spielen neben 
dem vorauszusetzenden Fachwissen 
des verantwortlichen Baufacharbei-
ters auch die Gegebenheiten vor Ort 
eine Rolle. „Diese ortsabhängigen und 
menschlichen Aspekte sind nie eins zu 
eins vergleichbar. Deshalb behält sich 
die Rechtsprechung hier vor, in jedem 
Einzelfall zu beurteilen“ erklärt Essig.
Sorgfalt bei Werkstatt- und Monta-
geplänen
Nicht selten fertigt das Bauunterneh-
men eigene Werkstatt- und Montage-
pläne für das geplante Bauobjekt. Je 
nach Vertragsgestaltung obliegt die 
Pflicht der Prüfung dieser Pläne eben-
falls dem Architekten. „Der Planer 
trägt am Ende die Verantwortung da-
für, dass die Werkstatt- und Montage-
pläne des Bauunternehmens genau zur 
Ausführungsplanung passen“, sagt Es-
sig. „Daher ist aus Sicht des verant-
wortlichen Architekten immer höchs-
te Sorgfalt geboten. Er ist verpflichtet, 
auf offenkundige Fehler in den Werk-
statt- und Montageplänen hinzuwei-
sen.“ Andernfalls hafte der Architekt 

für eine fehlerhafte Planung. 
Besonderes Augenmerk sollte der Pla-
ner auch auf die Gegebenheiten vor 
Ort legen, empfiehlt die Fachanwältin 
für Bau- und Architektenrecht. „Die 
Planungen müssen den örtlichen Vor-
aussetzungen Rechnung tragen. Hier 
gibt die Rechtsprechung vor, dass die 
Planung eine jedes Risiko ausschlie-
ßende Detailtiefe aufweist.“ Mit einer 
sorgfältigen und detaillierten Planung 
werden Mängel und Streit über die 
Notwendigkeit von Nachträgen ver-
mieden.

Quelle: ARGE Baurecht
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Der Kamin als Backup beim Heizen
In Zeiten sogenannter Energiekrisen nebst 
Blackout-Gefahren, kommen Kaminöfen 
wieder in Mode.
Wer die Regeln der Bundesimmissions-
chutz-Verordnung (BlmSchV) als Betrei-
ber nicht kennt, wird häufig durch Herstel-
ler oder Kaminkehrer in die Irre geführt. 
Abgas-Grenzwerte gibt es bei offenen Ka-
minen regelmäßig nicht. Offen ist ein Ka-
min danach definitionsgemäß, wenn er 
sich bauartbedingt „auch“ offen betreiben 
läßt.
Das Märchen vom notwendigen Aus-
tausch des Kamins
Verbreitet wird indes von vielen Herstel-
lern und Kaminbauern wahrheitswidrig, 
dass die bis ca. 2005 verkauften Modelle 
gegen solche ausgetauscht werden müss-
ten, die die Stufe 2 der BlmSchV erfüllen, 
gestaffelt je nach Baujahr bis 2017, 2020 
oder 2024.
Auch viele Schornsteinfeger (SSF) klä-
ren darüber nicht auf und ordnen verein-
facht zunächst ohnegenaue Prüfung je-
den Kamin mit verschließbaren Türen als 
geschlossenen Kamin ein, was natürlich 
auch bedeutet, dass sie nicht explizit dar-
über belehren, wie man einen offenen Ka-
min zu betreiben hat.
Auch neue offene Kamine sind weiter-
hin erlaubt
Viele Eigenheimbesitzer ziehen es vor, bei 

Gelegenheit im Kamin ein offenes Feuer 
zu sehen, beim etwa Verlassen des Rau-
mes aber die Glastür des Kamins schließen 
zu können. Offene Kamine - ggf. inklusive 
Tür - sind auch neu weiter erlaubt - offen 
können sie technisch niemals Grenzwerte 
einhalten, und müssen es daher auch nicht. 
Deshalb dürfen offene Kamine nur gele-
gentlich und nicht rund um die Uhr betrie-
ben werden. Bei geschlossenen Türen hal-
ten solche von Herstellern beworbene die 
Grenzwerte dennoch ein, letztlich freiwil-
lig und gut für die Umwelt. Es bleibt aber 
dadurch dennoch ein offener Kamin, weil 
auch offen betreibbar.
Bereits das OVG Koblenz (Beschluß 
vom 12.04.1991, Az. 7 B 10342/91) stellte 
fest, daß durch den Betrieb eines Kamins 
„deutlich mehr Schadstoffe entstehen als 
bei Gas- oder Ölheizungen“.
Hunderttausende Käufer von Aus-
tauschkaminen an der Nase herumge-
führt
Für Hersteller bzw. Verkäufer wird es un-
angenehm, wenn bis zu einer Million Käu-
fer von Geräten die mit oder ohne Einbau 
so ab 4.000 EUR kosten - erfahren, wie 
zeitlich beschränkt sie ihren Kamin, den 
sie manchmal offen betreiben möchten, 
tatsächlich nutzen können, und dass ihnen 
dabei die Erfüllung von Grenzwerten in-
soweit gar nichts nützt, und auch gar nicht 
gefordert werden kann.

Bundesimmissionsschutzverordnung: 
Teurer Austausch von Kaminen 

ist oft nutzlos
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Denn auch bei geschlossenen Türen und 
trotz der dann eingehaltenen Grenzwer-
te bleibt es ein offener Kamin, für den die 
gleichen Nutzungsbeschränkungen gelten, 
wie für den ausgetauschten Kamin.
Regel der zeitlichen Begrenzung des Be-
triebs von Kaminen
Schon der Nachbar kann unter ungünsti-
gen Umständen den Betrieb an mehr als 8 
Tagen im Monat über mehr als 5 Stunden 
untersagen (OVG, a.a.O.). Grenzwerte bei 
den Abgasen sind indes nicht einzuhalten.
Nicht gerichtlich entschieden ist, welche 
zeitlichen Grenzen speziell nach einem 
Blackout gelten — weil dann z.B. Öl- und 
Gasheizungen regelmäßig mit ausfallen 
werden. Indes hat das Landgericht Mün-
chen I (Urteil vom 23.03.2022, Az. 15 0 
4553/21) entschieden: „Besteht die Ver-
pflichtung, einen
Kachelofen wegen überhöhter Emissions-
werte stillzulegen, ist der Schornsteinfe-
ger, der den Besitzer informiert hat, nicht 
verpflichtet, ihn ohne Nachfrage auf die 
dennoch bestehende Erlaubnis des Betrie-
bes während eines Katastrophenfalls hin-
zuweisen.“
Manche Kommune verweist auf die „ge-
legentliche Benutzung“ offener Kami-
ne nach Bundesrecht, ein unbestimmter 
Rechtsbegriff. Gelegentlich heißt zu-
nächst mal nicht ständig, nicht täglich, mit 
mehr oder weniger langen Unterbrechun-
gen. Wie das KukluxKlan-Mitglied im 
Interview sagte: Es ist nicht mehr üblich, 
Schwarze umzubringen.
Auf Rückfrage: Es kommt nicht mehr so 
häufig vor, und konkreter: Nicht mehr täg-
lich.
Täuschende Kamin-Herstellerwerbung
Viele Hersteller verkaufen neue Kami-
ne (bzw. Kamin-Einsätze), die auch offen 
betrieben werden können, inklusive zu-
gehörigem Funkenschutzgitter, und wer-
ben entsprechend damit, geben aber an, 
dass sie (aber ja nur, wenn geschlossen) 
die Grenzwerte gemäß der Stufe 2 der 1. 
BlmSchV einhalten.
Häufiger erwecken Hersteller damit den 
unzutreffenden Eindruck, dass man einen 
solchen Kamin zumindest bei geschlosse-
ner Tür nun unbegrenzt so oft betreiben 
darf, wie man will. Die Wahrheit ist eine 
andere. Auch diese Kamine dürfen (weil 
rechtlich offen) auch geschlossen ebenso 
nur gelegentlich genutzt werden, so dass 
der Austausch (außer für die Umwelt und 
effizientere Wärmeerzeugung) dafür kei-
nen Vorteil bietet.
Niemand hat bisher offene Kamine - 
auch neu eingebaut - verboten.
Man kann hier bei offenem Betrieb rein 
technisch gar keine Grenzwerte einhalten, 
und Filter in den Kamin einbauen behin-
dert den Abzug, was dann die Nutzer ver-
giften könnte. Der unkontrollierbare Luft-
strom verhindert jede Effizienz - 90 % der 
Wärme und jede Menge CO2 und Fein-
staub gehen direkt durch den Kamin ins 
Freie. Nur noch übertroffen wird dies vom 
nächtlichen Lagerfeuer im Freien, um das 
man herumsitzt, darüber sinnierend, was 
man denn von einem Feuer eigentIich er-
wartet, außer dass es warm wird.
Der Gesetzgeber ging in der Begründung 
davon aus, dass daher auch niemand sol-
che Kamine öfters nutzt, und schrieb vor, 
dass sie nur gelegentlich genutzt werden 
dürfen. Was das heißt, darf man sich ausle-
gen, solange keine Behörde es vorschreibt, 
und sich damit vor den Verwaltungsgerich-

ten durchsetzt. Mancher Schornsteinfeger 
erkennt den offenen Kamin nicht als sol-
chen, und kreuzt bei seiner Feuerstätten-
schau nicht mal im Formular den Zusatz 
an, dass er nur gelegentlich genutzt wer-
den darf. Dann ist man daher erst einmal - 
vielleicht für lange Zeit - auf der Schiene, 
es sei kein offener Kamin, und daher müs-
se er – was unzutreffend ist – Grenzwerte 
einhalten, oder stillgelegt werden.
Natürlich ist es ein hübsches Konjunktur-
programm, wenn man möglichst viele - so 
10 Mio. Kamin-Betreiber - glauben lässt, 
sie müssten einen neuen Kamin anschaf-
fen. Geworben wurde auch ehemals da-
mit, dass solche Gusseisenkamine Gene-
rationen halten.
Sonderregeln auch für Holzöfen in Kü-
che und Bad
Der Holzofen in der Küche - ebenso der 
Badezimmerofen für das Badewasser - ha-
ben vergleichbare Sonderregelungen, für 
die, die darauf angewiesen sind, aus sozi-
alen Gründen. Und auch historische Öfen 
an ihrem unveränderten Platz, aus Grün-
den des Denkmalschutzes.
Der Kamin – ein Spielball der Politik
Nicht nur Heizen mit Holz ist neuerdings 
umstritten. Das Umweltbundesamt hat Be-
denken, weil Pelletheizungen zu viel Fein-
staub er zeugen —so wie manches stillge-
legte SUV-eAuto. USUmweltinitiativen 
wehren sich bereits gegen das Fällen ih-
rer Wälder, die dann als Pellets zur Strom-
erzeugung den Atlantik überqueren, und 
hier je Kilowattstunde mehr CO2 abgeben 
als Öl oder Gas. Und auch „nachhaltiger“ 
Biosprit ist ins Visier der Welthungerhil-
fe geraten, weil das dafür verarbeitete Ge-
treide Hungernden fehlt – ein Verbot der 
Beimischung zu Diesel scheint nah.
Die EU-Kommission möchte nun einer 
Empfehlung der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) folgen, wonach künftig 
Kommunen sowohl Fahrverbote für Die-
selautos, als auch Heizen mit Holz untersa-
gen könnten. In der Praxis scheinen bereits 
heute Behörden bei der Umsetzung der seit 
Jahren geltenden „Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft“ (TA Luft) sowie 
zum Lärmschutz (TA Lärm) überfordert.

Quelle: Pressemitteilung 
Dr. Johannes Fiala, PhD, MBA, MM, 

De-la-Paz-Str. 37, 80639 München
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